
    

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

 

 

Was sind AGB?  

AGB sind vertragliche Bestimmungen, die eine Ver-

tragspartei ihren Vertragspartnern einseitig vorgibt. 

Mit AGB bestimmt der Verwender für sich vorteil-

hafte Vertragskonditionen. Dies können z.B. beson-

dere Regelungen für Warenlieferungen, Stornie-

rungsoptionen oder Zahlungsmodalitäten sein. 

AGB werden nicht von den Vertragsparteien ausge-

handelt, sondern sind einseitig von einer Vertrags-

partei vorformuliert (§ 305 BGB). Damit die AGB 

Bestandteil eines Vertrags werden, muss der Ver-

tragspartner sie jedoch vertraglich vereinbaren.  

 

Sind AGB Pflicht? 

Nein. Es gibt im deutschen Recht keine Vorschrift, 

die die Verwendung von AGB vorschreibt. Die For-

mulierung und Nutzung von AGB ist stets freiwillig 

und obliegt der jeweiligen betrieblichen Entschei-

dung. Auch wer eine Webseite betreibt, ist nicht 

verpflichtet, AGB zu erstellen. Wer jedoch AGB ver-

wendet, muss diese auf seiner Webseite einstellen. 

 

Welchen Zweck haben AGB?   

Die gesetzlichen Vorschriften für Kauf-, Dienstleis-

tungs-, Werk- und Arbeitsverträge, etc. zielen da-

rauf ab, die häufig entgegengesetzten Interessen 

der Vertragsparteien in einen Interessensausgleich 

zu bringen. So haben beispielsweise Käufer Inte-

resse an einer langen und Verkäufer Interesse an 

einer möglichst kurzen Gewährleistungsfrist. Mit 

der Vorgabe von AGB beabsichtigt der Verwender, 

zu seinem Vorteil gezielt von den gesetzlichen Vor-

schriften abzuweichen. So kann z.B. ein Verkäufer 

die gesetzliche Gewährleistungsfrist durch eine 

AGB-Regelung verkürzen. 

Der Spielraum für Abweichungen ist jedoch zum 

Schutz von verhandlungsschwachen Vertragspart-

nern klein, da sie keine Möglichkeiten haben, Ein-

fluss auf die Vertragsbestimmungen zu nehmen. 

Anderenfalls könnten etwa marktmächtige Unter-

nehmen ihren Vertragspartnern unfaire und unver-

hältnismäßig belastende Vertragskonditionen dik-

tieren. In den §§ 308, 309 BGB sind zahlreiche Ver-

tragsklauseln aufgelistet, deren Verwendung stets 

unwirksam sind, wenn der Vertragspartner ein Ver-

braucher ist. Ist der Vertragspartner Unternehmer, 

sind diese Klauseln zwar auch kritisch zu bewerten 

und können in Einzelfällen unzulässig sein. Aller-

dings ist der Spielraum für Abweichungen gegen-

über Unternehmern weitaus größer.  

 

Sollten AGB verwendet werden? 

Wer die Verwendung von AGB in Betracht zieht, 

sollte zuvor klären: 

 

◼ Von welchen gesetzlichen Regelungen soll ab-

gewichen werden? 

 

◼ Warum ist die gesetzliche Regelung nicht ge-

eignet?  

 

◼ Welche Bestimmung soll anstelle der gesetzli-

chen Regelung treten? 

 

◼ Ist die beabsichtigte Regelung zulässig oder 

unwirksam? 
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Nutzen Sie bei der Beantwortung dieser Fragen die 

Beratungsangebote Ihrer Innung und Ihrer Hand-

werkskammer vor Ort. Häufig werden abweichende 

Regelungen ins Auge gefasst zur Vereinbarung von 

 

◼ Zahlungszielen, 

 

◼ Abschlagszahlungen, 

 

◼ Bindungsfristen für Vertragsangebote,  

 

◼ Eigentumsvorbehalt an verarbeiteten Materia-

lien (gilt nur bei Verträgen mit Unternehmern). 

 

Für diese Vertragsregelungen finden Sie in der An-

lage branchenübergreifende Muster-AGB: 

 

VOB/Teil B sind AGB 

Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistun-

gen (VOB) ist speziell auf Bauvorhaben zugeschnit-

ten. In ihrem Teil B sind zahlreiche Regelungen ent-

halten, die sich als vertragliche Regelungen für ei-

nen Bauvertrag eignen. Gerade für Handwerksbe-

triebe bieten diese Regelungen Vorteile im Ver-

gleich zu den gesetzlichen Vorschriften des Werks-

vertragsrechts im BGB. Diese Regelungen gelten 

als AGB. 

 

Bei der Verwendung der Regelungen der VOB/Teil 

B ist zu beachten, dass 

 

◼ sie nur gegenüber einem Unternehmer wirk-

sam sind  

➔ gegenüber einem Verbraucher sind sie weit 

überwiegend unzulässig.  

 

◼ sie auch gegenüber einem Unternehmer nur 

dann mit Rechtssicherheit zulässig sind, wenn 

die Regelungen unverändert verwendet wer-

den. 

➔ Abweichungen können von Gerichten als 

unfaire und unverhältnismäßige Benachtei-

ligung des Vertragspartners gewertet wer-

den.  

Muster-AGB 

Die Entscheidung für AGB ist so individuell wie ihr 

Inhalt. Muster-AGB sind deshalb nur hilfreich, wenn 

sie auf die speziellen Umstände der jeweiligen Ge-

werke zugeschnitten sind. Die Fachverbände bie-

ten in der Regel entsprechende Branchen-AGB an. 

Erkundigen Sie sich bei Ihrer Innung und Ihrem 

Fachverband über etwaige Branchen-AGB.  

 

Unabhängig von umfassenden Branchen-AGB fin-

den Sie in der Anlage AGB-Musterformulierungen 

für einzelne, gewerksübergreifend relevante Ver-

tragsaspekte.  


